6. OKTOBER 1994 - Königlicher Erlass über Ausführungsmaßnahmen in Sachen gemeinnützige Arbeit und Ausbildung


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 8. Juli 2021 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Königlichen Erlass vom 6. Juli 1999 über die Zulassung und Bezuschussung von Einrichtungen, die eine spezialisierte Begleitung für an Gerichtsverfahren beteiligte Bürger anbieten.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


6. OKTOBER 1994 - Königlicher Erlass über Ausführungsmaßnahmen in Sachen gemeinnützige Arbeit und Ausbildung


	Artikel 1 - Unbeschadet der allgemeinen Ausführungsbestimmungen in Sachen Bewährung wird gemeinnützige Arbeit, die von den zuständigen erkennenden Gerichten und Untersuchungsgerichten in Anwendung der Artikel 1 und 1bis des Gesetzes vom 29. Juni 1964 über die Aussetzung, den Aufschub und die Bewährung auferlegt wird, gemäß den nachstehend vorgesehenen Regeln abgeleistet.


	Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter:

	1. Ableistender: die Person, die verpflichtet ist, gemeinnützige Arbeit abzuleisten oder an einer Ausbildung teilzunehmen,

	2. Einrichtungen: öffentliche Dienststellen des Staates, der Gemeinden, der Provinzen, der Gemeinschaften und der Regionen oder Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht oder Stiftungen mit sozialer, wissenschaftlicher oder kultureller Zielsetzung.


	Art. 3 - Bevor der Untersuchungsrichter, die Untersuchungsgerichte und die erkennenden Gerichte mit Ausnahme der Assisenhöfe gemeinnützige Arbeit oder eine Ausbildung vorschlagen, beauftragen sie den Bewährungsassistenten mit einer Sozialuntersuchung.


	Art. 4 - Der zuständige Bewährungsassistent spricht sich mit dem künftigen Ableistenden ab. Er beurteilt die körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Ableistenden, seien sie familiärer, sozialer, beruflicher oder ideologischer Natur.

	Er prüft auch die Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeit in dem Gerichtsbezirk, in dem der künftige Ableistende seinen Wohnsitz oder seinen Wohnort hat, und macht einen der Situation angepassten Vorschlag.

	Er übermittelt der Instanz, die die Untersuchung beantragt hat, einen Bericht.


	Art. 5 - Wenn entschieden wird, gemeinnützige Arbeit oder eine Ausbildung aufzuerlegen, wird die Entscheidung der Bewährungskommission zur Ausführung übermittelt.


	Art. 6 - Die Bewährungskommission bestimmt die Einrichtung, bei der die gemeinnützige Arbeit oder die Ausbildung abgeleistet werden soll, und entscheidet über Beginn und Dauer dieser Leistungen innerhalb der in Artikel 1 § 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1964 festgelegten Grenzen.

	Die Bewährungskommission bestimmt einen Bewährungsassistenten, der die gemeinnützige Arbeit oder die Ausbildung effektiv organisiert, beaufsichtigt, begleitet und evaluiert.


	Art. 7 - Als Vereinigungen, Stiftungen oder Projekte, in deren Rahmen die gemeinnützige Arbeit oder die Ausbildung durchgeführt werden kann, gelten Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und Stiftungen mit sozialer, wissenschaftlicher oder kultureller Zielsetzung, deren Betriebskosten bereits von den Behörden bezuschusst werden, sowie die in Artikel 12 des vorliegenden Erlasses erwähnten Einrichtungen.


	Art. 8 - Der Bewährungsassistent schließt mit dem Ableistenden und dem zu diesem Zweck ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter der Einrichtung eine Vereinbarung, deren Muster von Unserem Minister der Justiz festgelegt wird.

	Diese Vereinbarung umfasst mindestens Folgendes:

	1. ausführliche Beschreibung der Art der Arbeit oder der Ausbildung,

	2. Tage und Uhrzeiten, zu denen die gemeinnützige Arbeit abgeleistet oder die Ausbildung absolviert werden soll,

	3. mit der Einrichtung verbundene Person, die direkt für die Begleitung verantwortlich ist,

	4. Verweis auf die im Rahmen der gemeinnützigen Arbeit oder der Ausbildung abgeschlossene Versicherungspolice.

	Die Vereinbarung wird von der Bewährungskommission gebilligt.


	Art. 9 - Die gemäß Artikel 8 Absatz 2 Nr. 3 von der Einrichtung bestimmte verantwortliche Person informiert bei jeder Unregelmäßigkeit den Bewährungsassistenten, der seinerseits die Bewährungskommission davon in Kenntnis setzt.


	Art. 10 - Bei Beendigung der gemeinnützigen Arbeit oder der Ausbildung übermittelt der Bewährungsassistent der Bewährungskommission einen ausführlichen Bericht, den diese nach Kenntnisnahme mit den von ihr für notwendig erachteten Anmerkungen billigt.


	Art. 11 - Unser Minister der Justiz schließt einen globalen Versicherungsvertrag ab, dem die Einrichtungen beitreten.


	Art. 12 - [...]

[Art. 12 aufgehoben durch Art. 26 des K.E. vom 6. Juli 1999 (B.S. vom 12. März 2004)]


	Art. 13 - [...]

[Art. 13 aufgehoben durch Art. 26 des K.E. vom 6. Juli 1999 (B.S. vom 12. März 2004)]


	Art. 14 - Wird der Prokurator des Königs von der Bewährungskommission über Unregelmäßigkeiten, die von Einrichtungen begangen wurden, informiert, setzt er unverzüglich Unseren Minister der Justiz davon in Kenntnis. Jedes Jahr im Monat Dezember übermittelt er Unserem Minister der Justiz eine Liste der Einrichtungen, in denen gemeinnützige Arbeit ausgeführt wird.


	Art. 15 - Die Tätigkeit im Rahmen der gemeinnützigen Arbeit gilt nicht als Arbeit im Sinne der Rechtsvorschriften über die Arbeitslosigkeit.


	Art. 16 - Das Gesetz vom 10. Februar 1994 zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Juni 1964 über die Aussetzung, den Aufschub und die Bewährung tritt am 15. Oktober 1994 in Kraft.


	Art. 17 - Vorliegender Erlass tritt am 15. Oktober 1994 in Kraft.


	Art. 18 - Unser Minister der Justiz ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 6. Oktober 1994


ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET


